
BayKRegG: Art. 17a Übergangsbestimmungen

Art. 17a  Übergangsbestimmungen 
 
(1) 1Die nach dem Gesetz über das bevölkerungsbezogene Krebsregister Bayern (BayKRG) in der bis 
einschließlich 31. März 2017 geltenden Fassung gespeicherten

1.  Kontrollnummern,
 
2.  epidemiologischen Daten,

 
3.  Namen und Anschriften der Melder sowie

 
4.  der Informationsstatus der Patientin oder des Patienten

 
sind bis zum Ablauf des 31. Dezember 2023 in das LGL zu überführen. 2Die bis einschließlich 31. März 
2017 in den bisherigen klinischen Krebsregistern in Bayern im Rahmen der klinischen Krebsregistrierung 
gespeicherten Daten sind bis zum Ablauf des 31. Dezember 2023 an das LGL zu übermitteln. 3Bis zum 
Ablauf des 31. Dezember 2023 können die Daten nach den Sätzen 1 und 2 für Aufgaben des Bayerischen 
Krebsregisters auch in eigenen Dateien in den nach Art. 2 Abs. 5 gebildeten Dienststellen des LGL 
gespeichert und weiterverwendet werden. 4Die in den Dienststellen gespeicherten Daten nach Satz 3 sind 
spätestens am 1. Januar 2024 zu löschen. 5Die Informationen zum Widerspruchsrecht nach Art. 5 sind im 
Allgemeinen Ministerialblatt zu veröffentlichen.

(2) Stimmen die Identitätsdaten einer Meldung mit Identitätsdaten überein, die nach Art. 4 Abs. 1 BayKRG 
gespeichert sind, werden die dazugehörenden Daten in das Bayerische Krebsregister überführt.

(3) Für die Löschung von Identitätsdaten, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erhoben wurden, gilt Art. 15 
mit der Maßgabe, dass bis einschließlich 31. März 2017 zu löschende Identitätsdaten spätestens am 31. 
Dezember 2023 zu löschen sind.


